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Grundgesetzänderung: 

Damit Herkunft nicht über 

Zukunft entscheidet 

Bisher durfte der Bund Investitionen in die Bildungs-
infrastruktur nicht flächendeckend vor-nehmen. Bis-

her war die Fördermöglichkeit des sozialen Woh-
nungsbaus durch den Bund befristet. Bisher waren 
auch Investitionen des Bundes in den Öffentlichen 
Personennahverkehr gedeckelt und befristet. 
Durch eine Änderung der Verfassung wird damit 
bald Schluss sein. Am Donnerstag hat der Bundes-
tag einen entsprechenden Gesetzentwurf in na-
mentlicher Abstimmung beschlossen (Drs. 
19/3440). 
 
Hinter diesen technischen anmutenden Formulie-
rungen verbirgt sich die Öffnung neuer Kanäle, da-
mit der Bund in den Bundesländern in Bereiche in-
vestieren kann, bei denen dringend benötigtes Geld 
fehlt: bei der digitalen Ausstattung von Schulen, bei 
der dauerhaften Finanzierung des sozialen Woh-
nungsbaus und beim Ausbau des umweltfreundli-
chen öffentlichen Nahverkehrs. 
 
Die geplanten Änderungen des Grundgesetzes sind 
auch ein wichtiger Beitrag, um die sozialen und re-
gionalen Unterschiede in Deutschland abzubauen 
und damit für gleichwertige Lebensverhältnisse in 
ganz Deutschland zu sorgen. 
 
Die Lebenschancen eines Menschen dürfen weder 
von dem Portemonnaie der Eltern abhängen noch 
von der Postleitzahl der Region, in der man auf-
wächst. Anders gesagt: Herkunft darf nicht über Zu-
kunft entscheiden. 
 
Was sich nun ändern kann:  
Für bessere Schulen mit einer modernen digitalen 
Ausstattung 
 
Künftig kann der Bund allen Ländern und Kommu-
nen Finanzhilfen zur Modernisierung der Bildungsinf-
rastruktur (zum Beispiel WLAN, Server, digitale Ta-
feln etc.) zur Verfügung stellen. Die Beschränkung 
auf finanzschwache Kommunen wird gestrichen. Auf 
dieser Grundlage können dann auch endlich die Mit-
tel für den Digitalpakt fließen, die schon seit einigen 
Jahren den Schülern und Lehrern versprochen wur-
den. 
 
Für mehr Wohnungen zu bezahlbaren Mieten 

Künftig kann der Bund den Ländern dauerhaft Geld 
für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stel-
len. Die bestehende Befristung bis 2020 wird im 
Grundgesetz gestrichen. Im Rahmen des Wohngip-
fels im September dieses Jahres hat die Koalition für 
das Jahr 2019 nochmal 500 Millionen Euro zusätzlich 
über die Koalitionsvertrag hinaus zur Verfügung ge-
stellt. Insgesamt stehen damit in dieser Wahlperiode 
5 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau aus 
dem Bundeshaushalt zur Verfügung. 
 
Für einen besseren öffentlichen Nahverkehr 
Hier wird die bestehende Befristung bis 2025 und 
Deckelung der Investitionen gestrichen. Die Mittel 

für das Bundesprogramm nach dem Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz werden entsprechend der 
Vereinbarung im Koalitionsvertrag von 333 Millionen 
Euro bis zum Ende der Wahlperiode auf 1 Milliarde 

Euro verdreifacht. Damit kann die Schieneninfra-
struktur der Kommunen, etwa U- und Straßenbah-
nen, ausgebaut und modernisiert werden. 
 
SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles erinnert daran, 
dass nun eine jahrealte SPD-Forderung umgesetzt 
werde. „Das ist ein guter Tag für die junge Genera-
tion in unserem Land.“ 
 
Diese Grundgesetzänderungen sind also ein großes 
Investitionspaket in die Zukunft unseres Landes. In 
Köpfe, Arbeitsplätze, Heimat, Umwelt und gleich-
wertige Lebensverhältnisse. 
 
Diese Lebensverhältnisse zu schaffen und zu erhal-
ten, ist eine dauernde Aufgabe und Herausforde-
rung. Als nächsten Schritt wird die Kommission 
„Gleichwertige Lebensverhältnisse“ bis Mitte kom-
menden Jahres Eckpunkte für ein Fördersystem zur 
Unterstützung struktur-schwacher Regionen vorle-
gen. 
 
Der Bundesrat als Vertretung der Bundesländer 
muss der Grundgesetzänderung noch zu-stimmen. 
  
 

Mehr Tempo bei der Digi-

talisierung 

Eine sichere, zuverlässige und zukunftsfähige digi-
tale Infrastruktur ist wesentlich für wirtschaftliches 
Wachstum, moderne Bildung und gesellschaftliche 
Teilhabe. Darum wird die Koalition in dieser Legisla-
turperiode mehr 10 Milliarden Euro für die Förderung 
des Breitband-ausbaus zur Verfügung zu stellen. 
 
Mit dem Gesetzentwurf zur Errichtung des Sonder-
vermögens "Digitale Infrastruktur", den das Parla-
ment am Donnerstag in 2. und 3. Lesung abschlie-
ßend beraten hat, wird es einen Investitionsfonds 
„Digitale Infrastruktur“ geben (Drs. 19/4720). 
 
Er erhält 2,4 Milliarden Euro als Anschubfinanzie-
rung aus dem Haushalt 2018. Die zukünftigen Erlöse 
aus der Versteigerung der 5G-Frequenzen fließen in 
den kommenden Jahren ebenfalls dem Fonds zu. Er 
soll den flächendeckenden Ausbau von Gigabitnet-

zen auf Glasfaserbasis unterstützen. Denn beim pri-
vatwirtschaftlich organisierten Ausbau der Netze be-
steht öffentlicher Förderbedarf, insbesondere auf 
dem Land. 
 
Für den „Digitalpakt Schule“ stehen aus dem Fonds 
5 Milliarden Euro, davon 3,5 Milliarden Euro bis 2021 
zur Verfügung. Das umfasst Finanzhilfen des Bundes 
an die Bundesländer zum Aufbau und zur Verbesse-
rung der digitalen Infrastruktur in den Schulen. 
 
In den nächsten Jahren sollen 32.000 Schulen, 7000 
Gewerbegebiete und mehr als 1700 Krankenhäuser 
an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Damit 
die ersten Investitionen für die digitale Ausstattung 
der Schulen fließen können, muss der Bundesrat 
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noch der not-wendigen Grundgesetzänderung in Ar-
tikel 104c GG zustimmen. 
 
Mit dem Ende des Kooperationsverbots sollen an 

dieser Stelle die finanzielle Beteiligung des Bundes 
an der Bildungsinfrastruktur ermöglicht und zusätz-
liche Investitionen in den Bundes-ländern angescho-
ben werden. 
 
  

Weiterbildung für den di-

gitalen Arbeitsmarkt 

Am Freitag hat der Bundestag in 2./3. Lesung das 
Qualifizierungschancengesetz verabschiedet (Drs. 
(19/4948; 19/5419). 
 
Dieses Gesetz ist ein Herzensanliegen der SPD-Bun-
destagsfraktion. Denn damit sorgt die Koalition da-
für, dass Beschäftigte, die von der Digitalisierung 
betroffen sind, Weiterbildungs-chancen haben, um 
am Ball zu bleiben – unabhängig von Qualifikation, 
Alter und Betriebsgröße. 
 
Das Gesetz gibt wichtige Antworten auf den digitalen 
Strukturwandel, in dem es einen umfassenden Zu-
gang zur Weiterbildungsförderung der Bundesagen-
tur für Arbeit eröffnet: Nach Unternehmensgröße 
gestaffelt, werden Weiterbildungskosten übernom-
men. Engagieren sich die Sozialpartner in Sachen 
Weiterbildung, so wird das bei der Höhe der Zu-
schüsse positiv berücksichtigt. 
 
Im Einzelnen: Beschäftigte erhalten künftig grund-
sätzlich Zugang zur Weiterbildungsförderung auch 
unabhängig von Qualifikation, Lebensalter und Be-
triebsgröße, wenn sie als Folge des digitalen Struk-
turwandels Weiterbildungsbedarf haben oder in 
sonstiger Weise von Strukturwandel betroffen sind. 
Der Ausbau der Förderung richtet sich auch an die-
jenigen, die eine Weiterbildung in einem Engpassbe-
ruf anstreben. 
 
Darüber hinaus werden die Förderleistungen verbes-
sert: Neben der Zahlung von Weiterbildungskosten 
werden die Möglichkeiten für Zuschüsse zum Ar-
beitsentgelt bei Weiterbildung erweitert. Beides ist 
grundsätzlich an eine Kofinanzierung durch den Ar-
beitgeber gebunden und in der Höhe abhängig von 
der Unternehmensgröße. 
 

Ausbau zur Arbeitsversicherung 
Das Qualifizierungschancengesetz ist ein erster kon-
kreter Schritt zur aktiven Gestaltung des Wandels in 
der Arbeitswelt im Rahmen der Nationalen Weiter-
bildungsstrategie. Die SPD-Bundestagsfraktion will 
arbeitsmarkt- und bildungspolitische Instrumente 
besser verzahnen und Weiterbildungsprogramme 
von Bund und Ländern bündeln. Mit dem Ausbau der 
Weiterbildungsförderung für alle Beschäftigten im 
Rahmen dieser Qualifizierungsoffensive stellen die 
Abgeordneten daher die Weichen für eine Weiterent-
wicklung der Arbeitslosenversicherung hin zu einer 
Arbeitsversicherung – was ein wichtiges Ziel der 
SPD-Bundestagsfraktion ist. 
 

Andrea Nahles, SPD-Fraktionschefin, sagt: „Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen neue 
Chancen und Sicherheit in der Digitalisierung. Des-
halb öffnen und erleichtern wir den Zugang zu Qua-

lifizierungsmöglichkeiten im Beruf und verbessern 
den Zugang zum Arbeitslosengeld I für diejenigen, 
die immer wieder nur kurz Arbeit finden. Das ist Po-
litik für ein solidarisches Land.“ 
 
Mehr Sicherheit für kurz Beschäftigte 
Noch etwas wird mit dem Gesetz verbessert: soziale 
Sicherheit. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
brauchen in neuen, flexiblen Arbeitsformen mehr 
Schutz durch den Sozialstaat. Die Koalition baut da-
her den Schutz durch die Arbeitslosenversicherung 
aus. 
 
Durch den erleichterten Zugang zum Anspruch auf 
Arbeitslosengeld, insbesondere für diejenigen, die 
häufig nur für kurze Dauer Arbeit haben (zum Bei-
spiel Saisonarbeiter), wird es zu-künftig mehr Si-
cherheit geben. Wer innerhalb von 30 Monaten min-
destens zwölf Monate Versicherungszeiten nach-
weist, hat künftig einen Anspruch auf Arbeitslosen-
geld. In der bisher geltenden Frist von 24 Monaten 
war das für oft kurzfristig Beschäftigte schwer zu er-
reichen. 
 
Ergänzt wird das durch eine optimierte Regelung, 
die im Volksmund als Künstlerregelung bezeichnet 
wird: In Zukunft werden auch Beschäftigungen be-
rücksichtigt, die auf nicht mehr als 14 Wochen statt 
bisher zehn Wochen angelegt sind. Auch werden hö-
here Verdienste als bis-her berücksichtigt. Durch 
beide Regelungen wird mehr Menschen der Zugang 
zum Arbeitslosengeld eröffnet. 
 
Außerdem senkt die Koalition den Beitrag zur Ar-
beitslosenversicherung dauerhaft um 0,4 Prozent-
punkte, für die nächsten vier Jahre per Verordnung 
sogar um 0,5 Prozentpunkte. Damit entsteht eine 
gute Balance zwischen Beitragsentlastung, Krisen-
rücklagen und verbesserten Versicherungsleistun-
gen. Das bedeutet, dass vom 1. Januar 2019 an der 
Arbeitslosen-versicherungsbeitrag nicht mehr 3 Pro-
zent des Bruttolohnes, sondern nur noch 2,5 Prozent 
betragen wird. 
 
Betriebsräte auch in der Luft 

Ein Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen erwei-
tert den Gesetzentwurf zu einem sogenannten Om-
nibusgesetz. So ist an den Ursprungsentwurf nun 
noch eine Änderung des Gesetzes über die Alterssi-
cherung der Landwirte, eine Änderung des Betriebs-
verfassungsgesetzes und eine Änderung des Tarif-
vertragsgesetzes angehängt worden. 
 
Die Alterssicherung der Landwirte musste nach Ab-
schaffung der Hofabgabeklausel neu justiert wer-
den. 
 
Und mit der Änderung des Betriebsverfassungsge-
setzes will die Koalition erreichen, dass auch Be-
schäftigte im Flugbetrieb der Luftfahrtunternehmen 
(Kabinenpersonal) einen Betriebsrat gründen kön-
nen. Diese Änderung findet übrigens breite Unter-
stützung auch in den anderen Fraktionen: Airline-
Beschäftigten in Cockpit und Kabine wird per Gesetz 
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garantiert, dass sie einen Betriebsrat wählen kön-
nen. Diese Sicherheit gibt es für Flugpersonal bis-
lang nur, wenn ein entsprechender Tarifvertrag ab-
geschlossen wird. Dadurch haben Arbeitgeber fak-

tisch ein Veto-Recht bei der Mitbestimmung: kein 
Tarifvertrag, kein Betriebsrat. Die Initiative ist auch 
eine Reaktion auf Kritik an den Arbeitsbedingungen 
in einigen Luftfahrtunternehmen, etwa bei Ryanair. 
 
 

Wohnen soll bezahlbar 

bleiben 

Ob zur Miete oder im Wohneigentum – für viele Men-
schen wird es immer schwieriger, bezahlbaren 
Wohnraum zu finden. Wohnungen sind keine Ware 
wie jede andere. Sie dürfen nicht zum Spekulations-
objekt werden. Wohnungen sind das Zuhause in un-
serem Land. Politik für ein solidarisches Land bedeu-
tet darum auch, preiswerten Wohnraum zu schaffen 
und Mietwucher einzudämmen. 
 
Am Donnerstag hat der Bundestag in namentlicher 
Abstimmung mit dem Mieterschutzgesetz ein Maß-
nahmenpaket beschlossen, das Mieterinnen und 
Mietern ganz konkret helfen wird (Drs. 19/4672, 
19/5415, 19/5647). 
 
Die Mietpreisbremse wird verschärft: Vermieter 
werden verpflichtet, Mieterinnen und Mietern noch 
vor Abschluss des Mietvertrags unaufgefordert zu 
informieren, ob im konkreten Fall eine Ausnahme 
von der Mietpreisbremse vorliegt. Wenn die Aus-
kunftspflicht verletzt wird, können sich die Vermie-
ter zwei Jahre lang nicht auf eine Ausnahme berufen 
– und damit keine höhere Miete verlangen. Was ver-
einfacht wird: Wenn die Mieter der Auffassung sind, 
die Miete liege in unzulässiger Weise zehn Prozent 
oder mehr über der ortsüblichen Vergleichsmiete, 
können sie einen solchen Wucher einfacher rügen 
und zu viel gezahlte Miete zurückverlangen. 
 
Außerdem werden Mieterinnen und Mieter vor ext-
remen Mieterhöhungen nach Modernisierungs- oder 
Sanierungsmaßnahmen geschützt. 
 
Nach einer Modernisierung darf die Monatsmiete 
demnach um nicht mehr als 3 Euro pro Quadratme-
ter innerhalb von sechs Jahren steigen. Das gilt bun-
desweit. Bei den parlamentarischen Beratungen 
zum Gesetz hat die SPD-Fraktion zusätzlich durch-

gesetzt, dass bei Wohnungen, bei denen die Miete 
unter 7 Euro pro Quadratmeter beträgt, sie sogar 
nur um 2 Euro pro Quadratmeter innerhalb von 
sechs Jahren steigen darf. 
 
Das ist ein wichtiger Erfolg für alle Mieterinnen und 
Mieter, weil insbesondere große Wohnungskonzerne 
durch Modernisierungen Mieterhöhungen von über 
40 Prozent nach geltender Rechtslage geltend ma-
chen konnten. 
 
Zusätzlich senkt die Koalition mit dem Gesetz die so 
genannte Modernisierungsumlage: Vermieter dürfen 
dann maximal acht statt wie bisher elf Prozent der 
Kosten auf die Jahres-miete aufschlagen. Auch diese 
Kappung gilt bundesweit. 

 
Dass die SPD-Bundestagsfraktion die bundesweite 
Geltung dieser beiden Regelungen durch-gesetzt 
hat, ist von großer Bedeutung, weil es anders als bei 

der Mietpreisbremse nicht mehr von den Landesre-
gierungen abhängt, wo die Regelung gilt. 
 
Das gezielte Herausmodernisieren von Mietern wird 
mit einer Geldbuße bis zu 100.000 Euro belegt. 
 
Ebenfalls beschlossen mit dem Mieterschutzgesetz: 
Wenn soziale Träger für soziale Wohn-projekte, wie 
etwa Wohngruppen für Menschen mit Behinderung, 
Wohnungen angemietet haben, galt oft Gewerbe-
mietrecht. Die Koalition regelt nun, dass für solche 
wichtigen sozialen Wohnprojekte insbesondere der 
soziale Kündigungsschutz gilt, damit die Mietver-
hältnisse nur bei erheblichen Pflichtverletzungen wie 
Zahlungsverzug beendet werden können. 
 
Das Mieterschutzgesetz tritt am 1. Januar 2019 in 
Kraft. 
 
  

Steuerliche Förderung für 

mehr Mietwohnungsneu-

bau 

Neuer bezahlbarer Wohnraum, insbesondere in Bal-
lungsräumen, ist eines der wichtigsten Ziele dieser 
Koalition. Durch zu geringe Bautätigkeit und durch 
Bodenspekulation wird Wohnraum knapp, und die 
Mieten steigen immer weiter. Deshalb wird die Koa-
lition steuerliche Anreize für die Bereitstellung von 
günstigen Mietwohnungen schaffen. 
 
Dazu hat das Parlament am Donnerstag in 2./3. Le-
sung das Gesetz zur steuerlichen Förderung des 
Mietwohnungsneubaus (Sonder-AfA) beschlossen 
(Drs. 19/4949, 19/5417, 19/5647). 
 
Durch eine neue steuerliche Sonder-Abschreibung 
soll der Mietwohnungsneubau im bezahlbaren Miet-
segment gefördert werden. Die Sonderabschreibung 
soll im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in 
den folgenden drei Jahren jeweils fünf Prozent be-
tragen. 
 
 
Zusammen mit der normalen Abschreibung können 
somit innerhalb dieses Abschreibungs-zeitraums bis 
zu 28 Prozent der förderfähigen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten steuerlich berücksichtigt wer-
den. Dadurch wird auch die Herstellung von Wohn-
raum in bereits bestehenden Gebäuden gefördert. 
Das betrifft beispielsweise die Umwidmung von Ge-
werbeflächen oder den Ausbau von bislang unge-
nutzten Dachgeschossen. Die Förderung setzt vo-
raus, dass der Bauantrag zwischen dem 1. Septem-
ber 2018 und dem 31. Dezember 2021 gestellt 
wurde bzw. wird. 
 
Förderung des Mieterstroms 
Auf Initiative der SPD-Bundestagsfraktion wird au-
ßerdem mit dem Gesetz der Spielraum von Woh-



 

 
Rita Schwarzelühr-Sutter, MdB | Platz der Republik 1, 11011 Berlin 

T: 030 – 227 73 071 | F: 030 – 227 76 173 | E: rita.schwarzeluehr-sutter@bundestag.de 

4 

 

nungsgenossenschaften für die dezentrale und kli-
mafreundliche Erzeugung von Mieter-strom erwei-
tert. Bisher gilt die Steuerbefreiung für Erträge von 
Wohnungsgenossenschaften aus Mieterstromanla-

gen bis zu einem Anteil von 10 Prozent der Gesamt-
einnahmen. Diese Grenze wurde auf 20 Prozent er-
höht. 
  
 

Zusammenarbeit in der 

Migrationspolitik stärken 

und Migration besser re-

geln und steuern 

Mitte Dezember wird in Marokko der „Globale Pakt 
für eine sichere, geordnete und reguläre Migration“ 
(GCM) vereinbart. Das Abkommen ist von hoher Be-
deutung für die internationale Staatengemeinschaft, 
die sich in diesem Dokument erstmals gemeinsame 
Ziele bei der Gestaltung von Migration setzt. Der 
Pakt ist rechtlich nicht bindend. 
 
Am Donnerstag hat der Bundestag einen Entschlie-
ßungsantrag der Koalitionsfraktion zu dem so ge-
nannten UN-Migrationspakt beschlossen (Drs. 
19/6056). 
 
Warum das wichtig ist: 
In den vergangenen Wochen ist die Verabschiedung 
des GCM weltweit kontrovers diskutiert worden. Ob-
wohl der Pakt von allen UN-Mitgliedern gemeinsam 
verhandelt worden ist, rücken nun einige Staaten 
wieder davon ab. Auch in Deutschland gibt es Dis-
kussionen um den Pakt. 
 
Der Entschließungsantrag begrüßt den GCM aus-
drücklich, würdigt seine politische Bedeutung wür-
digt und unterstreicht seine Ziele. Der Pakt kann ei-
nen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Rechte von 
Migrantinnen und Migranten zu stärken und zugleich 
Migration besser zu ordnen und zu steuern. In dem 
Antrag wird darauf hingewiesen, dass nur der Bun-
destag rechts-ändernde oder rechtssetzende Ent-
scheidungen zur Migration trifft. Zugleich bekennen 
sich die Unions- und SPD-Fraktion ausdrücklich – 
auch vor dem Hintergrund unserer historischen Ver-
antwortung – zum Grundrecht auf Asyl. 
 
Deutschland benötigt die Einwanderung von Fach-
kräften. Darum fordern die Koalitionsfraktionen die 
Bundesregierung auf, mit einem Einwanderungsge-
setz zeitnah die Voraussetzungen für bessere legale 

Zuwanderungsmöglichkeiten zu schaffen. 
 
Denn Deutschland profitiert bereits seit langem von 
gut ausgebildeten Migrantinnen und Migranten, die 
zum Wohlstand der Gesellschaft beitragen und un-
ser Land mit voran gebracht haben. 
 
Ebenso machen sich die Abgeordneten für eine Ver-
besserung der Lebensbedingungen in den Her-
kunftsländern von Migrantinnen und Migranten 
stark. Aktuell ist zu erleben, dass Arbeitsmigrantin-
nen und -migranten in einer Reihe von Staaten ohne 

Rechte und unter teilweise unwürdigen Bedingungen 
leben müssen. 
 
Als ein Land mit hohen Standards beim Menschen-

rechtsschutz liegt es in unserem Interesse, dass 
auch andere Staaten, in denen Migrantinnen und 
Migranten leben, diese Standards erfüllen. Zudem 
helfen diese Maßnahmen ganz gezielt, Fluchtursa-
chen in den Herkunftsländern zu bekämpfen. 
 
Der Antrag formuliert an die Menschen, die zu uns 
kommen, klare Erwartungen: Damit das Zusam-
menleben gelingt und die Menschen am gesell-
schaftlichen Prozess teilnehmen können, wird er-
wartet, dass alle Einwandernden unsere Sprache 
ausreichend erlernen und verlangt, dass sie unsere 
Rechtsordnung beachten. 
 
Weitergehende, aktuelle Informationen und Argu-
mente zum UN-Migrationspakt gibt es hier: 
https://www.spdfraktion.de/themen/spd-fraktion-
un-migrationspakthttps://www.spdfraktion.de/the-
men/spd-fraktion-un-migrationspakt 
 
 

Ende der betäubungslosen 

Ferkelkastration kommt 

Donnerstagabend hat der Bundestag einen Gesetz-
entwurf zur Änderung des Tierschutzgesetzes be-
schlossen (Drs. 19/5522). Damit wird ein verbindli-
cher Weg hin zu einer künftig schmerzausschalten-
den Kastration von Ferkeln festgeschrieben. 
 
Die SPD-Bundestagsfraktion hat bei den parlamen-
tarischen Beratungen erreicht, dass das Bundes-
landwirtschaftsministerium (BMEL) mit einer zum 
30. Mai 2019 vorzulegenden Rechtsverordnung end-
lich zum Handeln verpflichtet wird – nachdem es 
über Jahre hinweg durch Nichtstun eine unsichere 
Situation für die Ferkelzüchter geschaffen hat. 
 
Um es klar zu sagen: Das unionsgeführte BMEL hat 
seit dem Verbot der betäubungslosen Kastration 
2013 nichts unternommen hat, um Betäubungsme-
thoden, die einfach durchführbar sind und gleichzei-
tig effektiv betäuben, anwendungsreif zu machen. 
 
Die SPD-Abgeordneten haben in diesem Rahmen 
entschieden, einer Verlängerung der Übergangsfrist 
für die betäubungslose Kastration zuzustimmen, um 

nicht die Existenz vor allem kleiner und mittlerer 
Aufzuchtbetriebe in Deutschland zu gefährden. 
 
In dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf konnte die 
SPD-Fraktion klare tierschutzrechtliche Verbesse-
rungen durchsetzen: Zukünftig wird der hohe Tier-
schutz-Standard von NEULAND (Betäubung mittels 
Masken) bundesweit als praxistaugliche Alternative 
zur Verfügung stehen. 
 
Außerdem halten die Koalitionsfraktionen in einem 
Entschließungsantrag fest, dass endlich auch beim 
Kupieren von Schwänzen und Enthornen von Tieren 
das Ende eingeläutet wird. Daneben werden die Fer-

https://www.spdfraktion.de/themen/spd-fraktion-un-migrationspakthttps:/www.spdfraktion.de/themen/spd-fraktion-un-migrationspakt
https://www.spdfraktion.de/themen/spd-fraktion-un-migrationspakthttps:/www.spdfraktion.de/themen/spd-fraktion-un-migrationspakt
https://www.spdfraktion.de/themen/spd-fraktion-un-migrationspakthttps:/www.spdfraktion.de/themen/spd-fraktion-un-migrationspakt
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kelzüchter durch Informationskampagnen und För-
derung unterstützt, neue, am Tierwohl orientierte 
Betäubungsmethoden einzuführen. 
 

SPD-Fraktion erreicht Verbesserungen für 
Tierschutz 
Gegen den Willen der Unionsfraktion konnten die 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Ent-
schließungsantrag auch Punkte jenseits der Nutz-
tierhaltung festschreiben. So fordern sie das BMEL 
unter anderem dazu auf, einen TÜV für Heimtierhal-
tungssysteme zu schaffen, eine Verordnung zur 
Durchführung von Tierbörsen zu erlassen und den 
Internet-handel mit lebenden Tieren zu reglemen-
tieren. 
 
Es lagen also letztlich zwei Alternativen auf dem 
Tisch: Entweder gefährdet die Koalition durch das 
Auslaufen der Übergangsfristen kleine und mittlere 
Ferkelzuchtbetriebe in ihrer Existenz – denn dann 
wären im Ausland gezüchtete Ferkel nach Deutsch-
land importiert worden, die mit Methoden kastriert 
worden sind, die dem deutschen Tierschutzgesetz 
wahrlich nicht entsprechen. 
 
Oder die SPD-Fraktion stimmt einer Fristverlänge-
rung zu, die die Existenz der Ferkelzüchte-rinnen 
und Ferkelzüchter in Deutschland sichert, und setzt 
bei den Verhandlungen gleichzeitig weitere wichtige 
Punkte für den Tierschutz durch. Die Fraktion hat 
sich für Letzteres entschieden und hält unmissver-
ständlich fest, dass spätestens zum 31. Dezember 
2020 Schluss ist mit betäubungsloser Kastration. 
 
 
  

Pariser Klimaabkommen 

entschlossen umsetzen 

Gemeinsam mit der Unionsfraktion hat die SPD-
Fraktion am Donnerstag einen Antrag in den Bun-
destag eingebacht, der sich mit der Geltung und 
Umsetzung der Klimaziele von Paris befasst (Drs. 
19/6052). 
 
Vom 2. bis 14. Dezember 2018 findet im polnischen 
Katowice die 24. UN-Klimakonferenz statt. Nachdem 
sich 2015 in Paris fast 200 Staaten einem völker-
rechtlich verbindlichen Klimaabkommen zur Begren-
zung der Erderwärmung auf zwei Grad Celsius 
(wenn möglich so-gar auf 1,5 Grad Celsius) ver-

pflichtet haben, wollen sie sich nun auf gemeinsame 
Regeln zur Umsetzung einigen. Ziel ist dass die An-
strengungen der Staaten transparent und vergleich-
bar sind, um alle fünf Jahre Bilanz ziehen zu können. 
Deutschland hat sich mit dem Klimaschutzplan 2050 
zu den Pariser Klimazielen verpflichtet. Bis 2030 soll 
der Treibhausgasausstoß um 55 Prozent, bis 2050 
um 80 bis 95 Prozent reduziert werden. So kann 
Deutschland seinen notwendigen Beitrag für den Kli-
maschutz leisten. 
 
In den Koalitionsverhandlungen haben die Sozialde-
mokratinnen und Sozialdemokraten darauf gedrun-
gen, dass diese Ziele mehr Verbindlichkeit erhalten. 

Darum wird das Bundesumwelt-ministerium nächs-
tes Jahr ein Klimaschutzgesetz vorlegen, das die 
Ziele rechtlich verbindlich macht. 
 

Für erneuerbare Energien werben 
In diesem Sinne werden internationale, europäische 
und nationale Anstrengungen der Bundesregierung 
notwendig sein, um den ambitionierten Klimaschutz 
im Sinne der Klimaziele von Paris Geltung zu ver-
schaffen. Darauf geht der gemeinsame Antrag der 
Koalition ein. 
 
So heißt es darin unter anderem, die Bundesregie-
rung werde aufgefordert, in „Entwicklungs- und 
Schwellenländern intensiv für die Attraktivität von 
erneuerbaren Energien gegenüber vermeintlich bil-
ligen fossilen Lösungen zu werben und zu beraten“. 
Zudem wollen die Koalitionsfraktionen, dass die 
Bundesregierung daran festhält, sich für eine Verab-
schiedung der Umsetzungsregelungen das Pariser 
Klimaabkommen in Katowice einzusetzen. Der An-
trag enthält zahlreiche weitere Forderungen, die sich 
auf die EU- sowie auf die nationale Ebene beziehen. 
 
 
  

Unterstützung der Länder 

und Kommunen bei In-

tegration und sozialem 

Wohnungsbau 

Am Donnerstag hat das Parlament den Entwurf ei-
nes „Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des 
Bundes an den Integrationskosten der Länder und 
Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfi-
nanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ beschlos-
sen (Drs. 19/5465, 19/6090). 
 
Worum es dabei geht: In dieser Wahlperiode hat der 
Bund zahlreiche Maßnahmen zur Unter-stützung der 
Bundesländer und Kommunen auf den Weg ge-
bracht, zum Beispiel bei der Kinderbetreuung, dem 
sozialen Wohnungsbau oder bei der Modernisierung 
der kommunalen Infrastruktur. 
 
Auch bei den Integrationskosten, die den Ländern 
und Kommunen etwa bei der Unterbringung, Vertei-
lung und Versorgung von Asylsuchenden oder der 
Betreuung unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge 
entstehen, übernimmt der Bund seit 2016 Verant-
wortung. 
 

In den Jahren 2016 bis 2018 wurden den Ländern 
dafür jährlich 2 Milliarden Euro als Integrationspau-
schale und eine genau abgerechnete Entlastung 
(670 Euro je Verfahrensmonat) im Rahmen der Um-
satzsteuerverteilung zur Verfügung gestellt. 
 
Doch es ist klar, dass Länder und Kommunen die 
Herausforderung, die mit der Aufnahme vieler Ge-
flüchteter 2015 und 2016 einhergeht, nicht alleine 
schultern können. Darum haben Bundesregierung 
und Ministerpräsidentenkonferenz im September 
2018 beschlossen, die Bundesunterstützung für die 
Integrationskosten um zunächst ein weiteres Jahr zu 
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verlängern und sie einmalig um 435 Millionen Euro 
für eine bessere Kinderbetreuung auf rund 2,4 Milli-
arden Euro zu erhöhen. 
 

Länder erhalten mehr Umsatzsteuer 
Auch die Kosten der Kommunen für Unterkunft und 
Heizung für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte 
werden vollständig durch den Bund in Höhe von 1,8 
Milliarden Euro finanziert. 
 
Zusätzlich dazu erhalten die Länder einen erhöhten 
Anteil an der Umsatzsteuer, der sich aus der Abrech-
nung der tatsächlichen Fallzahlen ergibt. Auch die 
Berücksichtigung der Kosten nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz sowie für abgelehnte Asylbewer-
berinnen und Asylbewerber wird 2019 fortgesetzt. 
Insgesamt werden Länder und Kommunen damit zu-
sätzlich um circa 2 Milliarden Euro entlastet. Damit 
ist eine solidarische Verteilung der Integrationskos-
ten bis Ende 2019 gewährleistet. 
 
Da auf dem Markt nicht ausreichend bezahlbarer 
Wohnraum zur Verfügung steht und bisher zu wenig 
Wohnungen geschaffen wurden, stellt der Bund den 
Ländern auch hierfür weiterhin Gelder zur Verfü-
gung. 
 
Mehr für den sozialen Wohnungsbau 
Das Gesetz legt einen höheren Beitrag der Bundes-
förderung für den sozialen Wohnungsbau von 2019 
an fest. 500 Millionen Euro werden zusätzlich zur 
Verfügung gestellt. Dadurch kann die Bundesförde-
rung für den sozialen Wohnungsbau bis 2021 insge-
samt 5 Milliarden Euro betragen. 
 
Zugunsten der Länder wird mit dem vorliegenden 
Gesetz ein weiterer Aspekt der Umsatzsteuervertei-
lung neu geregelt. Die Beteiligung der Länder an der 
Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ wird 
Ende 2018 beendet, weil er vollständig getilgt sein 
wird. Zukünftig kommen den Ländern dadurch rund 
2,2 Milliarden Euro zusätzlich aus dem Umsatzsteu-
ererlös zu. 
 
Damit einher geht auch eine Entlastung für Kommu-
nen, da ein Teil der Gewerbesteuerumlage von 2019 
an entfällt, über den die westdeutschen Gemeinden 
an den Finanzierungskosten des Fonds beteiligt wa-
ren. 

 
  

Sonderausschreibungen 

für mehr Strom aus Er-

neuerbaren Energien 

Am Freitag hat der Bundestag mit dem Energiesam-
melgesetz das erste umfassende energiepolitische 
Gesetzgebungsvorhaben in der 19. Legislaturperi-
ode verabschiedet (Drs. 19/5523). 
 
Mit dem Gesetz werden wichtige im Koalitionsver-
trag vereinbarte Maßnahmen für den Ausbau der Er-
neuerbaren Energien und den Klimaschutz umge-
setzt. Darüber hinaus schafft die Koalition mit ver-
schiedenen Maßnahmen Rechts- und Planungssi-

cherheit für viele an der Energiewende beteiligte Un-
ternehmen und Kommunen, insbesondere im Be-
reich der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). 
 

Die Abgeordneten beschließen auch die im Koaliti-
onsvertrag vereinbarten Sonderausschrei-bungen 
für Windkraft und Photovoltaik (PV) und geben die-
sen Technologien damit einen deutlichen Schub: Je 
vier Gigawatt werden in den kommenden Jahren 
ausgeschrieben wer-den – zusätzlich zu den bereits 
gesetzlich festgelegten Auktionen. 
 
Mit den hinzukommenden Ausbauvolumina aus dem 
Energiesammelgesetz werden in Deutschland bis 
Ende 2021 nun insgesamt rund 25.000 Megawatt 
Wind- und Sonnenenergie zugebaut sein. Das ent-
spricht einem guten Viertel der heute installierten 
Leistung in nur drei Jahren. Auf diese Weise leistet 
die Koalition einen ganz erheblichen Beitrag für 
mehr Klima-schutz in Deutschland. 
 
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien wird damit 
merklich beschleunigt und bewirkt einen großen 
Schritt hin zum Ziel von 65 Prozent Anteil Erneuer-
barer Energien am Bruttostromverbrauch. Parallel 
dazu wird mit dem Gesetz für einen kostengünstige-
ren Zubau sowie eine größere Akzeptanz der Ener-
giewende gesorgt. So wird mit dem Gesetz unter an-
derem beschlossen, dass Windkraftanlagen nachts 
nicht mehr dauerhaft blinken dürfen. 
 
Rechtssicherheit für Unternehmen 
Darüber hinaus gibt es in Planung befindlichen KWK-
Anlagen den notwendigen Rahmen, damit diese 
emissionssparenden Anlagen zügig realisiert werden 
und die Energiewende als emissionsmindernde Brü-
ckentechnologie begleiten können. 
 
Mit dem Gesetz erhalten auch zahlreiche Unterneh-
men Rechtssicherheit, wenn es um die Weiterleitung 
privilegierter Strommengen geht. Das gilt für Handel 
und Gewerbe genauso wie für energieintensive In-
dustrien im internationalen Wettbewerb. 
 
Unter Einbezug der Ergebnisse der Kommission 
„Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ 
wird die SPD-Fraktion in den nächsten vier Monaten 
den weiteren Ausbau der Erneuerbaren zur Errei-
chung des 65-Prozent-Ziels mit dem Koalitions-

partner beraten und die dafür notwendigen Maßnah-
men im kommenden Jahr beschließen. 
 
Ziel der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
ist es, die Obergrenze von 52 Gigawatt für den Aus-
bau von PV-Anlagen zu streichen, den Ausbau der 
Windenergie auf See auf 20 Gigawatt bis 2030 an-
zuheben und die Beteiligung der Kommunen an der 
Windenergie zu verbessern. 
 
  

Bundestag debattiert zu 

Organspende 

Wie können wir die Zahl der Organspenden in 
Deutschland erhöhen? Braucht es dafür einen 
grundlegenden Systemwechsel? Über diese Fragen 
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hat der Bundestag am Mittwoch in einer offenen Ori-
entierungsdebatte diskutiert. 
 
In Deutschland gehen die Zahlen der Organspender 

seit 2012 zurück. Im vergangenen Jahr sank die 
Spenderzahl auf einen Tiefpunkt. Gleichzeitig war-
ten mehr als 10.000 Menschen auf ein Spenderor-
gan. Für viele von ihnen geht es um Leben und Tod. 
Die Ursachen für die niedrigen Zahlen sind vielfältig. 
Als großes Problem gelten die Prozesse in den Kran-
kenhäusern. Deshalb hat die Koalition – unabhängig 
von der Orientierungsdebatte – schon ein Gesetz für 
bessere Bedingungen in den Krankenhäusern auf 
den Weg gebracht. Eine bessere Organisationsstruk-
tur und höhere Vergütung für die Kliniken sollen 
dazu führen, dass potenzielle Organspender besser 
identifiziert werden. 
 
Allerdings gehen viele Abgeordnete davon aus, dass 
strukturelle Verbesserungen allein nicht ausreichen. 
Sie sprechen sich für eine Systemänderung in der 
Organspende aus. Da die Frage nach Organspende 
eine grundlegende ethische Frage ist, hat der Bun-
destag das wichtige Thema in einer offenen Orien-
tierungsdebatte diskutiert. 
 
Doppelte Widerspruchslösung 
Derzeit müssen Menschen aktiv zustimmen, wenn 
sie nach einem Hirntod ihre Organe spenden wollen. 
Ein Vorschlag für eine grundlegende Systemände-
rung – die sogenannte doppelte Widerspruchslösung 
– sieht vor, dieses Prinzip umzukehren. Jeder 
Mensch wäre damit Organspender, es sei denn, er 
oder sie hat zu Lebzeiten einer Organspende wider-
sprochen. Als doppelte Sicherheit hätten zudem die 
Angehörigen die Möglichkeit, einer Organspende zu 
widersprechen. Die Befürworter dieser Lösung ver-
sprechen sich dadurch einen deutlichen Anstieg der 
Spenderzahlen und verweisen auch auf Länder wie 
Spanien oder Frankreich, in denen es drei bis vier-
mal so viele Spender auf eine Million Einwohner gibt 
wie in Deutschland. 
 
„Wir müssen verhinderbares Leid verhindern, die 
Widerspruchslösung kann das leisten“, sagte dazu 
der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Karl 
Lauterbach in der Debatte. Es gehe nicht darum, 
dass damit irgendjemand zur Organspende gezwun-
gen werde. Und jeder, der sich gegen eine Organ-

spende entscheide, bleibe weiterhin möglicher Emp-
fänger. „Aber jeder muss sich mit der Frage beschäf-
tigen.“ Das sei angesichts von 10.000 Menschen auf 
den Wartelisten nicht zu viel verlangt. 
 
So sieht es auch die gesundheitspolitische Spreche-
rin der SPD-Fraktion Sabine Dittmar: „Mit allen bis-
herigen Maßnahmen sind wir gescheitert“, sagte sie. 
Deshalb sei es dringend geboten, dass jeder Ein-
zelne eine Entscheidung treffe und dokumentiere. 
„Die Menschen aufzufordern, diese Entscheidung zu 
treffen, ist ein zumutbarer Baustein, um die Spen-
derzahlen zu erhöhen.“ 
 
Verpflichtende Entscheidung 
Die Gegner sehen in der Widerspruchslösung hinge-
gen einen zu starken Eingriff in die persönliche Frei-
heit des Einzelnen. Zudem fürchten sie, dass die 
Skepsis gegenüber der Organspende dadurch zu-
nehmen könnte. 

 
„Wir brauchen mehr Organspenden, aber der Staat 
kann so etwas nicht verordnen“, sagte die SPD-Ab-
geordnete Kerstin Griese. Es sei dann keine Spende 

mehr, sondern eine Organabgabe. „Organspende 
heißt, dass man sich entscheidet zu helfen, es ist ein 
Geschenk.“ Vorzuschreiben, dass pauschal alle Or-
ganspender seien, gehe zu weit und missachte das 
Selbstbestimmungsrecht in einer ganz zentralen 
Frage. Kerstin Griese plädiert deshalb für eine ver-
pflichtende Entscheidungslösung. „Alle Bürgerinnen 
und Bürger sollten sich – zum Beispiel bei der Aus-
stellung oder Verlängerung ihres Personalausweises 
– fragen lassen müssen, ob sie Organspender wer-
den.“ 
 
Auch die ehemalige Gesundheitsministerin Ulla 
Schmidt (SPD) sprach sich gegen eine Wider-
spruchslösung aus: „Es kann nicht sein, dass wir bei 
der Weiterverarbeitung all unserer Daten die Zu-
stimmung zur gesetzlichen Voraussetzung machen, 
aber bei einem so wichtigen Thema wie der Organ-
spende einfach eine Zustimmung als gegeben anse-
hen.“ Man dürfe auch nicht glauben, dass mit einer 
Widerspruchslösung alles geregelt sei und die Zah-
len automatisch steigen würden. „Entscheidend für 
die Organspenderzahlen ist die Organisation in den 
Krankenhäusern“, betonte sie. 
 
In der Orientierungsdebatte im Bundestag ging es 
noch nicht um konkrete Entscheidungen. Verschie-
dene Abgeordnete planen fraktionsübergreifende 
Anträge, so genannte Gruppenanträge, über die der 
Bundestag dann abstimmen soll. Eine Entscheidung 
soll bis Mitte 2019 fallen. 
 
 

Aus für Fessenheim wichtiges 

Signal für die Region 

Betreffs der Ankündigung des französischen Präsi-
denten Emmanuel Macrons zur Schließung des 
Atomkraftwerks Fessenheim im Sommer 2020 er-
warte ich, dass der Ankündigung jetzt Taten folgen, 
damit 2020 tatsächlich der Stecker gezogen wird. 
Die jetzige Entscheidung von Präsident Macron ist 
ein wichtiges Signal für die Region. Die Menschen 
müssen sich darauf verlassen können. Dass wir auch 
auf politischer Ebene den fortdauernden Betrieb des 
Atomkraftwerks ohne konkretes Abschaltdatum kri-
tisch sehen, haben wir vielfach bei den französi-

schen Verantwortlichen vorgebracht. Dies scheint 
sich endlich auszuzahlen. Die Schließung des ältes-
ten Atomkraftwerks in Frankreich ist längst überfäl-
lig. 
 
Das Aus für Fessenheim hatte Präsident Emmanuel 
Macron am Dienstag, den 27.11.2018, in Paris im 
Rahmen der Vorstellung eines Zehnjahres-Plans zur 
Energiewende angekündigt. Zuvor stand nach einem 
Besuch von Umweltstaatssekretär Sébastien Le-
cornu in Colmar eine Abschaltung erst 2022 im 
Raum, nach dem dieser lediglich zugesichert hatte, 
dass eine Schließung von Fessenheim noch in der 
Legislaturperiode erfolgen solle. 
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Europäischer Hilfsfonds für 

die am stärksten benachtei-

ligten Personen 

Ich freue mich, dass mir das BMAS (Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales) in einem entsprechen-

den Schreiben seine Absicht bekundet hat, das Pro-
jekt "Partizipation und Recht im Wohnungsmarkt, 
Anmietung und Erhalt von Wohnraum" des Trägers 
AGJ Fachverband für Prävention und Rehabilitation 
in der Erzdiözese Freiburg zu fördern. 
 
Der Antrag wird derzeit noch geprüft und bezieht 
sich auf Mittel des Europäischen Hilfsfonds für die 
am stärksten benachteiligten Personen (EHAP). Das 
Projekt des Fachverbandes soll in den Orten Titisee-
Neustadt, Gundelfingen, Bad Krozingen, Breisach 
und Müllheim durchgeführt werden und hat die An-
sprache, Beratung und Begleitung wohnungsloser 
und von Wohnungslosigkeit bedrohter Personen 
zum Ziel. So soll unter anderem die gezielte Vermitt-
lung an Strukturen, Beratungsdiensten und Res-
sourcen der Kommunen, die bei Wohnungssuche 
und -vermittlung sowie durch Unterstützung mit 
wohnbegleitenden Hilfen tätig sind, erfolgen. 
 
Die Fördersumme beläuft sich nach Angaben des 
BMAS bei erfolgreicher Bewilligung auf bis zu 
400.000 Euro. Nachdem der Bescheid voraussicht-
lich ab Dezember 2018 vom Bundesverwaltungsamt 
Köln an den Zuwendungsempfänger versandt wird, 
soll das Projekt ab Januar 2019 starten und im De-
zember 2020 enden. 
 
Als Sozialdemokratin bin ich davon überzeugt, dass 
auch die Schwächsten in unserer Gesellschaft ein 
Recht auf Teilhabe am Wohnungsmarkt haben. Hier-
für verdient das Projekt des AGJ- Fachverbandes die 
finanzielle Unterstützung durch die Europäische 
Union und unsere ausdrückliche Anerkennung. 
 
 

Mietervereine aus Südbaden 

in Berlin 

Auf meine Einladung hin nahmen vom 26. bis 29. 
November 50 Aktive aus unterschiedlichen Mieter-
vereinen der Regionen Lörrach, Bodensee und Rott-
weil an einer Informationsfahrt des Presse- und In-
formationsamtes der Bundesregierung in der Haupt-
stadt Berlin teil, darunter Vorstandsmitglieder, 
Rechtsberater und Mitarbeiterinnen. Auf dem Pro-
gramm standen ein Informationsgespräch im Bun-

desministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz und den Besuch einer Plenarsitzung des 
Deutschen Bundestages. Der Bundestag beriet in 
dieser Woche abschließend über das Mietrechtsan-
passungsgesetz der Bundesregierung. 
 
Die Bürgerinnen und Bürger aus meinen Betreu-
ungswahlkreisen empfing ich zur Diskussion im 
SPD- geführten Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und nukleare Sicherheit. Zunächst erkun-

digten sich meine Gäste des Deutschen Mieterbun-
des über tagespolitische Umweltthemen, wie z.B. 
Diesel-Fahrverbote und Glyphosat. Da das Bundes-
umweltministerium bis zur Regierungsneubildung im 

März 2018 auch für den Fachbereich Bauen zustän-
dig war, entwickelte sich auch eine lebhafte Diskus-
sion über Mietrechts- und Bauthemen mit Umwelt-
bezug, wie etwa die Förderung des Mieterstroms 
und die Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge in Wohn-
häusern. 
 
Außerdem kamen wir auf den Fall der kontroversen 
Modernisierung des Vonovia-Besitzes in der Kon-
stanzer Schwaketenstraße zu sprechen. Im vergan-
genen Juli hatte ich mir vor Ort ein Bild machen kön-
nen. Ich glaube, der Fall der Vonovia in Konstanz 
hatte eine bundesweite Wirkung. Herausmodernisie-
rungen von Mietern müssen ein Ende haben. Ich 
hoffe, dass die Mietrechtsänderungen die Lage von 
vielen Mieterinnen und Mietern jetzt schnell verbes-
sern. Wir brauchen den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt, denn Demokratie ist kein Selbstläufer. 
Deshalb beabsichtigt der Bund auch für die sozi-
ale Wohnraumförderung im Zeitraum 2018 bis 2021 
mindestens 5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. 
Ich bedaure, dass die Grün-geführte Landesregie-
rung die Grundgesetzänderung ablehnt, mit der der 
Bund auch in den nächsten Jahren die Länder beim 
sozialen Wohnungsbau unterstützen kann. 
 
Der Vorsitzende des Deutschen Mieterbundes Bo-
densee, Herbert Weber, dankte mir für die Einladung 
in die Bundeshauptstadt und würdigte mein Engage-
ment im Fall Vonovia. „Das ist gelebte Politik“, 
stellte Herbert Weber anerkennend fest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
ich hoffe Sie hatten eine spannende Lektüre! Den Menschen bei uns im Wahlkreis und in unserer Region möchte 
ich auch ein wichtiger Ansprechpartner für ihre Anliegen und Sorgen sein. Gerne können Sie sich jederzeit tele-
fonisch, per E-Mail oder ganz klassisch per Brief an mich wenden. Ich freue mich auf Ihre Nachricht!  
 
Für mehr Informationen zu meiner politischen Arbeit im Wahlkreis und in Berlin besuchen Sie mich auch gerne 
auf meiner Homepage und bei facebook oder folgen mir auf Twitter und Instagram!  
 

 
 
 
 
Kontakt 
 
Abgeordnetenbüro Berlin: 
 
Rita Schwarzelühr-Sutter, MdB 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
T: 030 – 227 73 071 
F: 030 – 227 76 173 

E: rita.schwarzeluehr-sutter@bundestag.de 
 

Wahlkreisbüro Waldshut-Tiengen: 
 
Rita Schwarzelühr-Sutter, MdB 
Wallstr. 9 / Kaiserstr. 22 
79761 Waldshut-Tiengen 
T: 07751 – 91 76 881 
F: 07751 – 91 76 882 

E: rita.schwarzeluehr-sutter.wk@bundestag.de 

 

Home:  
Facebook: 
Twitter: 
Instagram: 

www.schwarzelühr-sutter.de 
facebook.com/schwarzeluehrsutter 
twitter.com/rischwasu 
instagram.com/rischwasu/ 
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